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der Abſtammung der verſchiedenen Spezies auch nach dem Grund—
gedanken der Entwicklungstheorie Urteilen. V in dem Verfahren der
eiligen Väter und älteren kirchlichen Lehrer Aben wir elbſt klare
Andeutungen, daß wir U  ber das Wie der Abſtammung nicht an
dem buchſtäblichen Orte feſtzuhalten brauchen Es ällt uns
ni ein, 3u behaupten, daß einige der alten Lehrer Evolutioniſten
geweſen ſeien, oder die Deszendenztheorie vorgetragen hätten: aber
wir glauben die katholiſche Vorzeit habe ereits in Betreff der
öpfung Grundſätze aufgeſtellt, mit denen ſich die Grundlagen der
Entwicklungstheorie nſchwer In Einklang bringen laſſen f.)
leſe Behauptung wird ſodann Qus dem heiligen Uguſtin, dem
heiligen Thomas Ag und anderen Kirchenlehrern, ſowie QAus lteren
Theologen wie Petrus Lombardus, Suarez eingehender begründet.Die Einſchränkungen, welche Knabenbauer im weiteren Ver
lauf der Abhandlung aufſtellt und theologiſch begründet, ſind Die
Entwicklungstheorie darf nicht ausgedehnt werden auf das Insleben⸗
treten der erſten pflanzlichen und tieriſchen Stammformen; nich
auf die Entwickelung des Menſchen dem Leihe nach aus höheren
Tierformen; die Entſtehung der menſchlichen cele muß auf einen
göttlichen Schöpfungsakt zurückgeführt werden. Die erſte und dritteEinſchränkung ſpricht auch Wasmann mit ETY nur wünſchens⸗
werten Beſtimmtheit QAus Von der zweiten Einſchränkung ſpricht

Wasmann nicht ausdrücklich, 45 wi 10 nur die naturwiſſen⸗
ſchaftliche Sachlage ſchildern; ſie iſt aber hinreichend In folgendem,ſchon oben angeführten Satze enthalten. „Für die Hau

relſe des
Tierreiches ſind ſie (nämlich „die naturwiſſenſchaftlichen Beweismo⸗

mente“) ereits ſo daß man deren gegenſeitige Verwandtſchaft
nach dem gegenwärtigen Stande unſeres iſſens eher als uUn
wahrſcheinlichkeit, denn als Wahrſcheinli

keit bezeichnenkann.“ Zu einer weiter gehenden Behauptung fehlen die rein natur—
wiſſenſchaftlichen Beweismomente, die heologiſchen Erkenntnisquellengeſtatten noch weiter 3u 9e

Nach dem Geſagten iſt wohl klar, daß ‘eS vonſeite Dr Forels
und der Zeitungsberichte entweder Mißverſtändnis oder abſichtliche
Verdrehung war, den Wasmann Unter die Darwiniſten m and
äufigen Sinne 3 rechnen.

VII (Verhinderung der Conceptio.) Getrudis eht un
glücklicher Ehe und behäbigen Vermögensverhältniſſen. Von jeherhatte ſie Abneigung Kinder und ſo mo ſie thren noch nicht
ange gegründeten Hausſtand durchaus ohne Kinder haben Nun1e ſie in der Zeitung von der Erfindung eines Arztes, we eln

zuu Verhinderun der Konzeption verſpricht. etrudi läßt
das angeprieſene ittel ommen und gebrau eS In der Weiſe, daß
ſte jedesmal, bevor ſie dem Gatten die heliche Pflicht leiſtet, eln paarMeſſerſpitzen von dem Pulver einnimmt.

Es en nun die rage
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Ob eS In ſich chlech iſt, ein ſolches ittel zu gebrauchen,
eS tatſä eins gibt;

ob der Gertrudis die Losſprechung immer zu verweigern
iſt, ˙ ange ſie die Anwendun
ſich entf  4e

jenes ittels nicht 3u unterlaſſen
nter den Gebrechen der ziviliſierten Völker der Jetztzeit iſt

die künſtliche Vorbeugung gegen eine der Ehelaſten viellei nicht
das geringſte. Die verſchiedenſten antikonzeptionellen Mittel werden
In Volksſchriften beſchrieben, zum Verkauf empfohlen, ſind zu einer
beſonderen Induſtrie geworden. Einige dieſer Schriften geben ſich als
Ratgeber für Brautleute und Eheleute aus; ſie behandeln den verant
wortungsvollen Beruf der Eheleute mit einem gewiſſen In weiſen
auf die eéſfahren des ſeiner natürlichen Beſtimmung entfremdeten Ge
ſchlechtsgenuſſes hin, namentlich auf die Zerrüttung des Nerven⸗
yſtems, we ſolchen mißbräuchlichen, der natürlichen Schranken
entbehrenden Luſtgenüſſen nur V oft den Urſprung verdankt. Die
meiſten Schriften dieſer Art behandeln die Verhinderun der Kon⸗
eption wie eine ganz ſelbſtverſtändliche Sache, deren man ſich trotz
der äblen Folgen nach Gutdünken edient. Dieſe Literatur will
Nun einen gewiſſen Schein von Anſtand ewahren. Daneben beſtehtdie Schandliteratur, worin die Anwendung antikonzeptioneller Mittel
empfohlen wird riften beider Art nden in vielen tauſend Ab  2
zügen den Weg ins olk Es dürfte nicht leicht ſein, das
Unheil 3u emeſſen, das durch Schriften weiter getragen ird
und auch mn bislang geſunde Volksſchichten eindringt. Gegen das
gefährliche bedarf eS der angeſtrengteſten Gegenwehr. Der
Seelſorger Ird ſich durch keine Größe des Unheils und durch keine
Mißerfolge abhalten laſſen die Achtung und Pflege der chriſtlichen
Keuſchheit In allen Klaſſen der Gemeinde neu zu eleben Zum lück
teht der Prieſter nicht mehr allein. Es mehren ſich die Stimmen,
dem Vernichtungswerk dem en der Völker Einhalt zu tun
auch bei denen, die lediglich den wirtſchaftlichen Fortſchritt des
Volkes un Betracht ziehen

Solange Iim Volke die atholiſche Glaubenslehre feſt wurzeltund das Leben beherrſ

VL iſt die 1  E Verkehrtheit leichter ber
winden. Hat das Uebel ereits Eingang gefunden, ſo muß der Qt
kräftigen Glaubensüberzeugung von neuem die entchriſtlichenden

Damit wird derZeitirrtümer das Uebergewicht gegeben werden.
Verheerung die wirkſamſte Schranke geſetzt Die vorbeugenden und
auf Geſundung der Sittlichkeit abzielenden Maßnahmen finden aufdie Geſamtgemeinde Anwendung. Der Beichtvater muß aber das
ſittliche Wohlergehen der Einzelnen pflegen und 1e ſich dabei mehrals einmal Fragen, wie den oben genannten, gegenübergeſtellt.

ſt eS Ran ſich ſchlecht durch Mittel wie das angedeutete,falls eS ein ſolches gibt, die Konzeption verhindern?
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Würde eS ſich um Notzucht handeln, ſo dürfte der Verſuch
die Folgen des erlittenen Unrechts unwirkſam zu machen, wohl als
wahrſcheinlich rlaubt gelten können. Die freigewollte Abtreibung
der belebten ru waäre jedoch auch dann ſündha wenn die
Empfängnis einer gewaltſamen ändung ihren rſprung verdankt
Das angegebene ittel ingegen will nur die Empfängnis ver
hindern; iſt dieſe einmal geſchehen, dann bleibt eS unwirkſam.

Anders verhält ſich der Verſuch die Empfängnis hindern,
bei Eheleuten. Durch die Ehe aben dieſe die Pflicht übernommen,
die natürliche Beſtimmung des Eheſtandes nicht 3u verhindern.
en mithin eleute ſich des Vollzuges der Ehe nicht ent⸗
halten, ſo müſſen ſie auch Nachkommenſchaft von Gotteshand
nehmen und die Elternpflichten tragen. Schwere un waäre ES
ſich den Gebrauch der Ehe geſtatten und die Empfängnis ver.
hindern Mithin iſt die Abſicht der Getrudis und ihre Handlungs⸗
weiſe verwerflich.

ſt Gertrudis die Losſprechung immer zu verweigern, ſo
ange ſie nicht die Anwendung jene Mittels 3 unterlaſſen ſich
entſchließt?

Die Losſprechung iſt 3u verweigern, ſo ange Gertrudis ſich
nicht entſchließt die Anwendung jene Mittels zu unterlaſſen. Bei
Gertrudis iſt 10 der gute Glaube nicht mehr vorhanden, denn Zweifel

der Erlaubtheit ihrer Handlungsweiſe drängen ſie der rage
Deshalb iſt eS Pflicht des Beichtvaters, ſie über das Unerlaubte der
Abſicht die Empfängnis zu verhindern, und der Anwendung des
Mittels zu unterrichten und die Lo  rechung nuLl dann zu erteilen,
wenn ſie die unerlaubte Handlungsweiſe aufzugeben verſpricht

Wi

Are

⁴ Getrudis Iim 9 Glauben über die Erlaubtheit threr
Handlungsweiſe, ſo 1e ſich die Möglichkeit bejahen, ſie für den
Augenblick IR 9 Glauben 3u laſſen zuma wenn der eicht⸗
Qter einſieht, daß ſie jetzt von ihren Unerlaubtem Tun nicht abzu
bringen iſt Wird obendrein das angewandte ittel von gewiſſen

——

2
haften Aerzten als untauglich oder wenigſtens für den beabſichtigten
Zweck ſehr zweifelhaft bezeichnet, ſo darf der Beichtvater umſo
mehr mit der Aufklärung warten, bis das Beichtkind die ünd
haftigkeit ſeines uns und einer Abſicht erkennt und auch der Er⸗
kenntnis entſprechend ſich beſſern wird

o Laurentius
(Beicht außerha des Ordens.) Im IILI Hefte

der „E Quartalſchrift“, 618 iſt die ede von einem gewiſſen
Otger, der einen außerordentlich chweren Fall getan, den

er ſich keinem Beichtvater des Ordens offenbaren etraut, wes
halb ETL einem Säkularprieſter beichtet. Die Zuläſſigkeit dieſes Vor
gehens wird motiviert aus Piatus Mont.. der die Meinung mancher
Kanoniſten anführt, die den „Articulus necessitatis“. in welchem
Klemens und Bonifaz III den Regularen au  AU 3 beichten


